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Vor Katarakt-Operation nicht richtig aufgeklärt?
Häufiger Eingriff zieht nur selten Komplikationen nach sich von Dr. Marion Wüller und Gerhard Erdmann1

W

AUS DER ARBEIT DER GUTACHTERKOMMISSION

„Patientensicherheit“: Unter diesem Stichwort veröffentlicht 
das Westfälische Ärzteblatt repräsentative Ergebnisse aus der 
Arbeit der Gutachterkommission für ärztliche Haftpflichtfragen 
bei der Ärztekammer Westfalen-Lippe.

eltweit gesehen gehört die Katarakt 
(grauer Star) weiterhin mit zu den 
häufigsten Ursachen für schwere 

Sehbehinderung2. Die Erkrankung ist verant-
wortlich für 51 Prozent der weltweiten Erblin-
dungen, was für zirka 20 Millionen erblindete 
Menschen steht3.

Bei der Katarakt handelt es sich um eine Lin-
sentrübung, die verschiedene Ursachen haben 
kann; am häufigsten ist sie altersbedingt. 
Typische Symptome sind Schleiersehen und 
abnehmende Sehschärfe sowie Blendungs-
empfindlichkeit. Wenn kataraktbedingt we-
sentliche Funktionseinbußen bestehen, liegt 
eine Indikation zur Staroperation vor4. Rele-
vante konservative Therapiealternativen gibt 
es nicht. Wenn keine anderen Augenerkran-
kungen, zum Beispiel am Augenhintergrund, 
bestehen, ist die Implantation einer Kunstlin-
se aber immer Erfolg versprechend. 

Extrakapsuläre Linsenextraktion
ist Methode der Wahl

Die Kataraktoperation gehört 
heute zu den häufigsten Eingrif-
fen5. Methode der Wahl ist die 
extrakapsuläre Linsenextraktion 
mit Phakoemulsifikation. Dabei 
wird zuerst nach einer kleinen 
Inzision der Linsenkern mit-
tels Ultraschall verflüssigt und 
dann entfernt. Danach wird eine 
zusammengefaltete Kunststoff-
linse eingeschoben, die sich im Auge 
entfaltet und durch seitliche Bügel Halt 
bekommt. Im Rahmen des Eingriffes kann 
es unter anderem durch Einblutungen, 
Bulbusperforation, Kapselruptur oder 
allergische Reaktionen auf 
Lokalanästhetika zu un-
erwünschten Ereignissen 
kommen6. Zu den Augen-
tropfen, die üblicherweise 
in der Vorbereitungsphase 
der Operation gegeben werden, gehören auch 
solche mit dem Wirkstoff Diclofenac. Dadurch 
soll während des operativen Eingriffs eine 
Mydriasis aufrechterhalten werden.

Statistik 
— Komplikationen sind eher selten

Komplikationen sind nach Kataraktoperati-
onen mit weniger als ein Prozent Häufigkeit 
eher selten6. Wenn es bei einer Operation 
dennoch zu unerwünschten Folgen oder ei-
ner Komplikation kommt, vermuten Patienten 
mitunter einen Arztfehler. Sie können sich mit 
der Frage, ob diese Vermutung berechtigt ist, 
an die Gutachterkommissionen und Schlich-

tungsstellen bei den Lan-
desärztekammern wenden.

Seitdem die Gutachterkom-
mission für Arzthaftpflicht-
fragen bei der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe eine Sta-
tistik führt (7/2005), wurde 
in 87 Fällen im Zusammen-
hang mit Kataraktoperatio-

nen ein Behandlungsfehlervorwurf erhoben. 
In nur vier Fällen wurde ein Behandlungsfeh-
ler anerkannt. Dies ist mit 4,6 Prozent eine au-
ßergewöhnlich niedrige Anerkennungsquote. 

Vorgeworfen wurde den Augenärzten in zirka 
60 Fällen ein fehlerhaftes operatives Vorgehen 
und in 15 Fällen eine fehlerhafte Diagnostik 
wie zum Beispiel die fehlerhafte Ausmessung 
der künstlichen Linse. In den übrigen Fällen 
wurde im Nachhinein die Richtigkeit der Indi-
kationsstellung angezweifelt oder Betäubung 
und Nachbehandlung wurden bemängelt.

Von den vier Fällen, in denen ein Behand-
lungsfehler festgestellt wurde, handelte es 
sich einmal um eine Blutungskomplikation: 
Der Augapfel wurde wegen einer zu flachen 
örtlichen Betäubung des Patienten bei einer 
Kopfbewegung verletzt. Der Patient war über 
die Möglichkeit der Vollnarkose nicht aufge-
klärt worden. In einem zweiten Fall waren 
Diclofenac-Augentropfen präoperativ trotz 
bekannter und dokumentierter Allergie ver-
abreicht worden. Zwei Behandlungsfehler 
wurden im Rahmen der postoperativen Ver-
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sorgung festgestellt. Eingetretene Komplikati-
onen (eine Netzhautablösung, eine Nachblu-
tung) waren nicht zeitig genug erkannt und 
behandelt worden. Bei drei Patienten verblie-
ben dauerhaft erhebliche Visusminderungen. 

Kasuistik

Im Jahre 2013 wandte sich ein Patient Be-
schwerde führend an die Gutachterkommissi-
on. Er hatte sich wegen einer zunehmenden 
Sehschwäche in einer augenärztlichen Praxis 
vorgestellt. Als Ursache der Visusminderung 
wurde eine beidseitige Katarakt diagnosti-
ziert. Es folgten weitere Untersuchungen und 
Gespräche zur Vorbereitung der beidseitigen 
Implantation multifokaler Linsen. Die Kata-
rakt-Operationen wurden im Abstand von 
zirka sechs Wochen zuerst am schlechteren 
Auge (Visus 0,6), dann am besseren (Visus 0,8) 
vorgenommen. In der Folge sah der Antrag-
steller verschwommen sowie Lichtkreise um 
Gegenstände. Er litt besonders unter Blend-
empfindlichkeit. Das Autofahren war ihm 
nicht möglich. Wenige Monate später wurden 
die multifokalen Linsen gegen monofoka-
le ausgetauscht. Der Antragsteller beklagte, 
dass er fehlerhaft operiert worden sei und 
dass er insbesondere im Vorfeld nicht über 
die eingetretenen Komplikationen aufgeklärt 
worden sei. Er verlangte Schadensersatz und 
die Rückzahlung des Arzt-Honorars. In einem 
von ihm vorgelegten MDK-Gutachten fühlte 
er sich in seinen Ansprüchen bestätigt. 

Der Arzt wies in seiner Stellungnahme den 
Vorwurf einer Fehlbehandlung zurück und 
berief sich insbesondere darauf, dass er selbst 
und eine weitere Ärztin seiner Praxis präope-
rativ ausführlich mit dem Patienten erörtert 
hätten, welche Vor- und Nachteile eine mul-
tifokale Intraokularlinse haben könne. Außer-
dem führte er aus, dass es nicht vorteilhaft 
sei, ein Auge mit einer multifokalen und ein 
Auge mit einer monofokalen Linse zu versor-
gen.

Zwei ärztliche Mitglieder der Gutachterkom-
mission, die nach vorheriger Zustimmung der 
Beteiligten beauftragt worden waren, haben 
nach Auswertung des Sachverhaltes, der sich 
aus den Angaben der Beteiligten, der Behand-
lungsdokumentation und ärztlichen Befunden 
ergab, nacheinander ihre Gutachten erstattet. 
Nach diesen Gutachten war der Antragsteller 
im Zusammenhang mit den Kataraktoperati-
onen sorgfältig und sachgerecht behandelt 

worden. „Sorgfalt“ bedeutet in diesem Zusam-
menhang die Beachtung anerkannter, wissen-
schaftlich gesicherter Methoden und Verfah-
ren. Dabei ist auch in Betracht zu ziehen, dass 
jede Behandlung, besonders jede Operation 
mit einem gewissen Risiko behaftet ist. 

Beide Gutachter haben übereinstimmend die 
von dem Patienten gerügten Kataraktope-
rationen nicht als sorgfalts- oder standard-
widrig und damit in zurechenbarer Weise 
fehlerhaft beanstandet – weder im Hinblick 
auf die Indikation noch im Hinblick auf die 
im Operationsbericht schlüssig dargelegte 
operationstechnische Durchführung oder auf 
die Nachbehandlungsmaßnahmen. Dies gilt 
besonders auch für Auswahl und Implanta-
tion der vom Arzt verwendeten multifokalen 
Kunstlinsen. Zwar hätte man mit der Operati-
on des zweiten Auges bei einem Visus von 0,8 
noch warten können. Meist seien Patienten 
aber nach der ersten Operation – besonders 
bei Multifokallinsen – mit dem noch nicht 
operierten Auge unzufrieden. 

Der Antragsteller hatte sich schwerpunktmä-
ßig und besonders ausführlich darauf berufen, 
dass er präoperativ nicht ausreichend über die 
möglichen Nebenwirkungen der Implantation 
multifokaler Kunstlinsen aufgeklärt worden 
sei. Er hatte damit die Frage angesprochen, 
ob möglicherweise wegen eines Aufklärungs-
fehlers seine Einwilligung in die Verwendung 
dieser Linsen und damit in die beiden ope-
rativen Eingriffe unwirksam gewesen sei. In 
diesem Falle wären die Eingriffe insgesamt 
rechtswidrig gewesen, woraus sich besondere 
Schadensersatzansprüche ergeben könnten. 

Die ärztlichen Gutachter sahen aber keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die erforderliche 
ärztliche Aufklärung unzureichend gewesen 
sei. Der Augenarzt habe dezidiert vorgetragen 
und durch seine Dokumentation belegt, dass 
er und seine Praxiskollegin vor den Operati-
onen mehrfach und ausführlich die Vor- und 
Nachteile von multifokalen Kunstlinsen mit 
dem Patienten erörtert hätten. Besonders sei 
der Patient ausdrücklich auch auf Lichter-
scheinungen um punktförmige Lichtquellen 
sowie Streulicht und mögliche Blendempfind-
lichkeit hingewiesen worden. Es sei ebenfalls 
dokumentiert, dass man ihn auch auf die 
mögliche Notwendigkeit der Explantation der 
Multifokallinsen und deren Austausch gegen 
Monofokallinsen ausdrücklich aufmerksam 
gemacht habe. 
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Unter den genannten Umständen vermoch-
te die Kommission weder den von dem An-
tragsteller gegenüber dem betroffenen Arzt 
erhobenen Vorwurf einer fehlerhaften Lin-
senimplantation noch den Vorwurf eines 
präoperativen Aufklärungsdefizites mit den 
weiteren rechtlichen Folgen als gerechtfertigt 
anzuerkennen. 
 


